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Schweizerisches

herausgegeben

vom

schweizerischen Forftverein
nnter der Redaktion

des

Herrn Forstmeisters Sasthofer.

18.50. 4. April.
Das Forst-Journal erscheint monatlich, im Durchschnitt 1 Bogen stark,

in der Stämpflischen Buchdruckerei in Bern, zum Preise von IS Batzen

franko Schweizergebiet. Alle Postämter werden in den Stand gesetzt, das

Journal zu diesen: Preise zu liefern.

Das

Walörenten - Verhältniß
und dessen Einfluß auf die Erhaltung und die Kultur

der Wälder, mit besonderer Rücksicht auf die Holz-
ausfuhr.

V o r b e r i ch t.

Unter diesem Titel wurde in der Restaurationsepoche
von der Forstkommission dem Finanzrath des Kantons Bern
ein Gutachten vorgelegt, das einen lehrreichen Beitrag zur
Geschichte der bernerschen Forstvcrwaltung gibt. Es spricht
sich in demselben das alte System der polizeilichen, zu Be-
kämpfung des seit Jahrhunderten gefürchteten Holzmangels
auf größtmögliche Massenerzeugung des Holzes gerichteten

Forstwirthschaft aus. Aller Verkauf und folglich auch die

Jahrgang I. 7
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Ausfuhr des Holzes wird diesem Systeme zu Folge als
Feind der Wälder oder als unverträglich mit ihrer Erhaltung
erklärt. Nie sollten diese Wälder zu Gunsten der Landwirth-
schaft gcreutet werden und so wenig als möglich derselben dienen.

Da der Private, der Wälocr besitze, immer geneigt sei, zu
viel Holz zu verkaufen, mithin die Waldungen zu zerstören,
oder den Waldbodcn urbar zu machen, und da der Wald
als solcher, wenn er nachhaltig, oder ohne Erschöpfung so

hoch als möglich ans Holz benutzt werde, seiner Natur nach

dem Besitzer nie eine befriedigende Rente geben könne, so

wäre es wünschcnswcrth, wenn der Staat oder doch die

Gemeinden alle Wälder besitzen würden und wenn von den

Forstbcamtcn die jährliche Holzcrzeugung in allen diesen

Wäldern tarirt und alle größer» Holzschlägc als diese Schätzung
auswiese untersagt werden könnten rc. ?c.

Dieses Gutachten der Forstkommission wurde nun von
dem Finanzrathc dem Unterschriebenen mit dem Befehle über-

macht, seine Ansichten über den Gegenstand desselben gleichfalls
vorzulegen und die in Folge dieses Auftrages entworfene
Arbeit wird hier nun ihrem wesentlichen Inhalt nach abgc-

kürzt mit einigen erläuternden Zusätzen veröffentlicht, in der

Hoffnung, früher oder später schweizerischen Staatswirthen,
Forst- und Landwirthen Stoff zum Nachdenken und zur Bc-
lehrnng über einen der wichtigsten Zweige unserer Landes-
kultnr darzubieten.

Gerne hätte der Verfasser zur Vervollständigung des

behandelten Themas auch die entgegenstehende Denkschrift
der Forstkommission ihrem ganzen Inhalte nach aufgenommen,

wenn der Raum unserer Zeitschrift es erlaubt hätte; indessen

können wir unsere Leser, die von dem hier geprüften,
noch heute nicht entschlafenen Forstverwaltungssystem nähere

Kenntniß zu nehmen wünschen sollten, auf eine Druckschrift
verweisen, die im Jahre 1834, bei Karl Rätzer in Bern,
unter dem Titel: „Ueber das Wesen der Wälder" er-
schienen ist, und die jene Grundsätze der Forstadministration
ausführlicher bezeichnet. Wir beschränken uns nur, den
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charakteristischen Sinnspruch des Titelblattes derselben an-
zuführen; er lautet: „Der zu Anbau eines Landes erst-

gefällte Baum ist zwar der Anfang, aber der lctztgefällte
auch das Ende seiner Civilisation."

In der That, wenn die Schweizer dereinst trotz zahl-
loser Ordonnanzen der Forstpolizci alle Wald bäume
außer einem gefällt, und endlich noch den einzigen nach

der Waldsiindfluth auf Neuarrarat übrig gebliebenen Baum
fällen würden, so wäre wohl eine solche Missethat untrüg-
lichcö Zeichen eingebrochener Barbarei Die unbeliebige

Schrift, die Irrthümer der Staatsverwaltung nachzuweisen

versuchte und solche Schrecknisse des angedrohten Holzmangels
in der so waldreichen Schweiz ungläubig zu belächeln wagte,
hatte keine Folge und sie wurde von dem Finanzrath uä aotu

gelegt, over mit andern Worten zur Mumie gemacht....
Die alten Egypticr legten Gctreidekörner zu den Leichnamen

ihrer Geliebten, im Glauben ohne Zweifel an chie fromme
Mythe, daß die Seele derselben fortdauern werde, wie der

Keim der beigelegten Samenkörner neben der leblosen Hülle.
Und wirklich haben nach neuern Erfahrungen solche in Mu-
miensärgcn aufgefundene Gctreidekörner, wenn sie an's Licht
und in gute Erde gebracht wurden, nach Jahrtausenden des

Winterschlafes in dunkeln Grüften, eine ungcschwächte Kei-
mungskraft und die ausgewachsene Pflanze hat üppiges Leben

gezeigt. Möge meine Schrift, die ähnlich jenen Mumien-
körncrn aus dem Grabe ans Tageslicht gebracht wird, auch

ähnliche Lebenskraft zeigen und als Samenkorn in unsern
Waldwüstcn früher oder später, wenn auch erst nach dem

Dasein des Säemanns, einige gute Früchte bringen!
Daß in derselben die großen Schwierigkeiten einer bessern

Forstwirthschaft, die im Hochgebirge in den dringendsten
Volksbcdürfnisscn, in der Natur unserer bisherigen Alpen-
wirthschaft, in der Ziegen- und Schafwcide und in der

Wildheugcwinnung liegen, nicht hinreichend erörtert worden
sind, wird hier als Rüge dieser Abhandlung bemerkt und
eben so hätte darin ausführlicher gezeigt werden sollen, daß
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unsere bisherige Forstwirthschaft, insonderheit der übliche,
in mchrern Staaten gesetzlich vorgeschriebene Hochwaldbetrieb,
insofern derselbe in der Besorgniß des Holzmangels aus-
schließlich die größere Holzproduktion bezweckt, der bedürft
tigen und Arbeit suchenden Bevölkerung verhältnißmäßig sehr

geringe Erwerbs- und Nahrungsmittel, folglich der Ver-
armung nur sehr geringe Abhülfe darbieten kann... Ob
und wie die Regierungen im Hochgebirge in unsere so mangel-
haste Alpcnwirthschaft eingreifen können um jene Schwierig-
leiten einer bessern Forstwirthschaft allmälig so viel möglich

zu beseitigen; diese Aufgabe ist in andern Abhandlungen
des Verfassers, besonders im dritten Heft dieser Zeitschrift,
erörtert worden.

An die Tit. Forstkommission.
Infolge des Befehls MrHGHrn. des Finanzrathes

vom 6. Juni, welcher mir durch dero Schreiben vom 16.

gleichen Monats mitgetheilt wird, soll ich die Ehre haben:
„über das Waldrenten-Verhältniß mit besonderer Rücksicht

auf die Holzausfuhr" meine Ansichten und allfälligcn Vor-
schlüge einzureichen. Dieser Auftrag, den ich hiemit Pflicht-
gemäß zu erfüllen mich bestrebe, ist durch ein Memorial
veranlaßt, welches von Herrn Obcrsorstmeistcr abgefaßt

worden, und mir gleichfalls Übermacht worden ist.

Ich sehe in diesem Memorial die Grundsätze ausein-
ander gesetzt, welche seit bald 36 Jahren der Leitung der

Forstadministration unseres Kantons zur Richtschnur gedient

haben; Grundsätze die in der Vorzeit in Deutschland und

in Frankreich die Staatsverwaltung leiteten, aber immer

mehr gegen die Forderungen einer rationellen Staatswirth-
schaft verstoßen müssen.

Da ich seit 15 Jahren keine Gelegenheit gefunden habe*),

*) Der Verfasser war wegen seiner zu lebhasten Opposition gegen jenes

herrschende Forstsystem von den Sitzungen der Forstkominission aus-

geschlossen worden.
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bei Behandlung der Forstgeschäste mündlich und in gehörigem

Zusammenhang mich über allgemeine Ansichten des Forst-
Wesens auszusprcchen, und meine schriftlichen Arbeiten nur
stückweise Versuche sein konnten, meine Ueberzeugung meinen

hohen Obern gründlich vorzutragen, so muß ich zum Voraus
um gütige Nachsicht bitten, wenn das gegenwärtige Memorial
die gewöhnlichen Grenzen amtlicher Gutachten übersteigt.
Die Natur des Gegenstandes erheischt eine umständliche

Behandlung, und die Wichtigkeit der Aufgabe eine tiefere

Prüfung, da es sich um nichts weniger handelt, als um
Erhöhung oder Erniedrigung des Werthes aller Staats-
Waldungen; um die bessere Benutzung der Gcmeindswälder;
um die freie oder durch Polizeireglemcntc vielfältig beschränkte

Benutzung aller Privatwälder; und um Vervollkommnung
und Aufblühen oder Stillstand und Verderben eines für das

Vaterland unermeßlich wichtigen, in die Landwirthschaft und
die ganze Nationalindustrie tief eingreifenden Produktions-
zweigcs.

Meine innige, mit jedem Jahre reifende Ueberzeugung
steht seit langer Zeit den Grundsätzen unserer Forstadmini-
stration entgegen, und ich sehe mich in der in vielen Bc-
Ziehungen drückenden und unangenehmen Stellung, beinahe

jeden Satz bcstreiten zu müssen, den das zurückfolgende
Memorial als Grundlagen bisheriger Direktion aufstellt.
Würde ich nur meiner Hochachtung gegen den verewigten,
allgemein und mit Recht geschätzten Mann Raum geben,
der bis vor einem Jahre dem Forstwesen des Kantons mit
seltener Thätigkeit und edlem Eifer vorgestanden hat; würde
ich bloß meine Hochschätzung für Männer zu Rathe ziehen,
die auch jetzt diesem Departement vorstehen, auf deren Ur-
theil und Ueberzeugung meine Ansichten, wie mir scheint,
nie einigen Einfluß haben gewinnen können, so hätte ich

sehnlich gewünscht, einer Arbeit überhoben zu bleiben, die

auf den untergeordneten Beamten, im Widerspruch mit ver-
ehrten Obern, den Schein der Unbcscheidcnhcit und (unter
bestehenden Umständen) den Verdacht unedler Rücksichten der
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Persönlichkeit werfen möchte. Allein da meine hochgcachten

Herren des Finanzrathes befohlen haben, daß ich meine

Ueberzeugung über jene wichtige Aufgabe vortrage, so wird
Wahrheitsliebe und freimüthige Untersuchung mir zu einer

Pflicht gemacht, der jede andere Betrachtung untergeordnet
bleiben muß; und wenn zu meinem großen Bedauern meine

Darstellung deßwegen unangenehm befremden sollte, weil sie

mit bisherigen Ansichten über das vaterländische Forstwesen
in zu schneidendem Gegensatz steht, so beruhigt mich die

Thatsache, daß in Preußen, Baiern, Würtemberg und Ba-
den das System der Unterordnung der Forstwirthschaft unter
die Forderungen der Landwirthschaft und der Staatswirth-
schast, zu welchem System ich mich bekenne, schon jetzt die

öffentliche Meinung fiir sich gewinnt, und daß die Festsetzung

der allgemeinen Verhältnisse des Waldwesens durch Forst-
Wirthe bloß nach Zwecken der Holzproduktion und in der

Voraussetzung eines die Wohlfahrt der Völker gefährdenden

Holzmangels immer mehr durch diese öffentliche Stimme
angefochten werden muß. Meine schwachen Worte werden

in diesem Widerstreit von keinem Gewicht sein; aber die

wachsenden Bedürfnisse der steigenden Bevölkerung an Nah-
rungsmitteln, an Hülfsmitteln der Viehzucht, der Land-
wirthschaft und der Fabrikation werden dem Grundsatz der

freien Landes- und Forstkultur und des freien Verkehrs
und Verkaufs der Erzeugnisse derselben unausweichlich in
der Folge der Zeiten eine größere Geltung verschaffen.

Die Arbeit, welche ich demnach meinen hohen Obern
vorzulegen die Ehre habe, wird zu Erleichterung der Ueber-

ficht und der gegenseitigen Prüfung die nämliche Ordnung
und Einthcilung befolgen, welche in der zurückfolgendcn

Darstellung bisheriger Forstadministrationsgrundsätze cnt-

halten ist, und zwar werden immer diese Grundsätze in
Kürze bezeichnet, und dann meine ehrerbietigen Einwendungen
angeführt werden. Am Schlüsse dieser Abhandlung werde

ich versuchen, die Grundsätze anzugeben, welche nach meiner

Ueberzeugung die Forstadministration des Kantons überhaupt
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und besonders in Ansehung der Holzausfuhr, des freien
Waldbaues der Privaten, und der Beschränkung der Wald-

Nutzung der Gemeinheiten leiten würden.

I. Das Waldrenten-Verhältniß.

Ich werde bei diesem wichtigsten Theil der meinen hoch-

geachteten Herren vorgelegten Darstellung mich lange ver-
weilen müssen, da auf demselben die mchrsten Folgerungen
der übrigen Abtheilungen beruhen. Habe ich dieses Kapitel
des Waldrenten-Verhältnisses recht verstanden, so sind fol-
gende Grundsätze die wesentlichsten:

t. „Der Waldboden gibt nicht eine jährliche Rente."

2. „Der Boden reicht nicht hin zur Erzeugung des

Holzes, sondern es geHort zu diesem Erzeugnis' ein Vorrath
stehenden Holzes als Mittel zur Holzproduktion."

3. „Dieser sich nicht rentirende Vorrath an stehendem

Holze muß immer drückend auf die Geldrente des Waldes
wirken."

4. „Dieses Verhältniß des niedrigen Zinsfußes gegen
denjenigen des urbaren Landes muß sich immer nach der

Größe des im Walde befindlichen Vorrathes an stehendem

Holze mehren oder mindern, und zwar wird der Zins um
so niedriger stehen, als derselbe größer und umgekehrt um
so höher, als dieser (Vorrath) geringer ist; den Zinsfuß
des urbaren Grundeigenthums wird aber die Waldrente erst

dann erreichen, wenn der Wald höhere Renten, d. h. auf
Kosten des Vorrathes an stehendem (haubarcm) Holze gibt;
oder mit andern Worten wird der Wald erst dann eine mit
dem Zinsfuß des urbaren Landes im Verhältniß stehende

Rente geben, wenn er erschöpft oder zerstört sein wird —
(oder wenn er nur noch junges Holz enthält?)"
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5. „Dcr Wald kann also unter dem Gesichtspunkte
der Geldrente unter keinen Umständen so viel abtragen als
urbares Land. Wird er nachhaltig d. h. im Verhältniß der

natürlichen Holzproduktion benutzt, so gibt er eine geringere
Rente als urbares Land; soll er eine ebenso große Rente

tragen, so muß er erschöpft oder zerstört werden. Der
Waldbau kann folglich kein Gegenstand dcr Privatindustrie
sein."

6. „Vergeblich werde demnach gehofft, daß hohe Holz-
preise die Wälder erhalten können. Nur derjenige pflanze
Wald, der höhere Renten entbehren könne. Die Wälder
müssen nicht um des Geldes, sondern um des Holzes
willen gepflanzt und gepflegt werden, sonst sei ihre so

wichtige Erhaltung nie gesichert, immer durch den Eigennutz
gefährdet."

:c. :c. :c.
Ich erlaube mir gegen diese Grundsätze folgendes ein-

zuwenden:
1. „Der Waldbodcn gibt keine jährliche

Rente. "
In der That, wenn ich einen Wald neu anlege, durch

Saat oder Pflanzung schaffe, oder wenn ich eine Fläche
Walvbodens besitze, die ganz mit jungem Anwuchs von
Waldbäumen besetzt ist, so muß ich je nach dcr Bestimmung
und Betriebsart des Waldes und je nach dem Umtrieb, den

ich länger oder kürzer in Folge dieser Bestimmung wähle,
eine längere oder kürzere Zeit warten, bis dieser neu an-
gelegte Wald mir einen Holzertrag oder eine Rente

gibt.
Wenn ich aber z. B. eine Juchart Waldbodens mit

schnell wachsenden Laubholzarten ansäe oder bepflanze, so daß
ich das erste Jahr Vw, das zweite Jahr ebenso Vw ?c. und
so fort nach 16 Jahren die ganze Juchart in Holzbestand
setze, so kann ich nach dem 11. Jahre den ältesten Zehntel
in Schlagholzbctricb abholzen und jedes folgende Jahr wird
jeder folgende Zehntel des SchlagholzwaldeS mir eine Rente
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geben. Ich werde zwar auf diese Weise nicht jeden Theil
dieser Juchart alle Jahre benutzen, aber doch jährlich einen

verhältnißmäßigen gewissen Theil dieser Juchart, und es

scheint mir mithin nur bedingt richtig, wenn gesagt wird:
„der Waldbodcn gebe keine jährliche Rente."
Mit gleichem Rechte könnte man sagen: ein Weinberg gebe

keine jährliche Rente, und es eigne sich deßwegen der Wein-
bau nicht zur Privatindustrie, weil von der Zeit an, wo
ich ihn neu anlege, der Weinstock erst nach 6 oder 8 Jahren
reichlich Trauben tragen kann. Ziehe ich einen Weinberg
durch die Saat an, so erfolgt noch viel später eine Rente,
als wenn ich Ableger pflanze; so wie ich auch viel schneller

zum Holzcrtrag komme, wenn ich schnell wachsende Baum-
arten durch Setzstangen, oder ältere Pflänzlinge anziehe.

Auch Obstbaumgärten legt der Landmann an, obgleich sie

erst in 10 bis 20 Jahren ihm Renten geben.

Wird ein Hochwald von Eichen angezogen, sei es durch

Saat over Pflanzung, und wird vorausbcstimmt, daß dieser

Eichwald in 150jährigen Umtrieb gesetzt werden soll, so ist
es wohl wahr, daß dieser Wald beinahe 50 Jahre lang
keine oder nur eine sehr geringe Rente in Holz tragen wird,
und eben deßwegen wird ein Privatmann nie geneigt sein,
Hochwälder von langsam wachsenden Baumarten anzuziehen.

Würde aber ein Privatmann zum Besitz eines aus gutem
Boden stehenden Eichenwaldes von 150 Jucharten gelangen,
wo je 10 Jucharten 10 Jahre ältere Eichen enthielten als
die folgenden 10 Jucharten, so würde dieser Privatmann
jährlich eine Juchart dieses Waldes schlagen und vielleicht
jährlich hundert und fünfzig Baueichen verkaufen, mithin
jährlich eine reichliche Rente aus seiner Waldung beziehen
können.

Es ist zwar ganz richtig, daß in diesem Falle jcwcilen
149 Jucharten dieses Waldes (wenn ich denselben bloß
auf Holz und weder auf Früchte, Laub, Rinde noch

Weide benutze) nur einen geringen Ertrag und in vielen

Fällen eine sehr viel geringere Rente geben werden, als
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Kornfelder auf diesem Waldboden geben mögen; dagegen
aber ist nicht zu vergessen, daß auch der 150ste Theil dieses

Waldes, den ich jährlich benutze, einen 150fachen Jahres-
ertrag, nämlich 150jähriges Holz, folglich eine sehr viel
größere Rente geben kann, als unter übrigens gleichen Um-
ständen ein gleich großes Kornfeld. Die hier gemachte Unter-
schcidung des Renten-Verhältnisses von Wald und urbarem
Lande scheint mir also in praktischer Beziehung nicht die-
jenigcn Folgerungen zu gestatten, die daraus abgeleitet
werden.

^ci Z. 2. „Der Waldboden reicht nicht hin zur
Erzeugung des Holzes, sondern es gehört zu
diesem Erzeugnis ein Vorrath stehenden Holzes
als Mittel zur Holzproduktion :c.

Auch dieser Satz, so richtig er in der Theorie sein

kann, scheint mir nicht zu dem Schlüsse zu berechtigen, daß

deßwegen nothwendig in allen Fällen die Waldrente über-
Haupt niedriger, als die Rente urbaren Landes sein müsse.

Es wird hier vorausgesetzt, der Besitzer des Waldes
wähle den Hochwaldsbetricb und treibe nur nachhaltige Schläge,
das heißt, er benutze jährlich nur einen Theil des Waldes,
der im Verhältniß stehe mit der Holzproduktion und mit der

Gesammtflächc des Waldes. So zum Beispiel wären in
dem eben genannten Erempel der 150 Jucharten Eichen-
Waldes, wovon jährlich nur eine Juchart abgetrieben
würde, immer 149 Jucharten stehender Holzvorrath, der

als Mittel der Holzproduktion zum stehenden Kapital ge-
rechnet werden könnte, und in der That an und für sich

keine oder eine sehr geringe Waldrente durch Vorhicbe oder

sogen. Durchforstungen abtragen würde, bis jede dieser ein-

zclnen stehen bleibenden Jucharten im Altcrsrang abgeholzt
würde.

Allein wo der Waldbcsitzcr vorzieht, auf seinem Wald-
boden Schlagholzwirthschaft einzuführen, da bedarf es schon

eines sehr viel kleinern unzinsbaren Holzvorrathcs, um nach
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Beispiel 8. 1 eine jährliche Waldrcnte zu erhalten, und es

braucht auch nicht jeder Wald nachhaltig benutzt zu werden,

um regelmäßig wiederkehrende, wenn schon nicht alljährliche
Holzeinnahmen zu gewähren. Im Emmenthal werden z. B.
die Privat-Reuthölzer, die mit Birken bewachsen sind, regel-
mäßig kahl (nicht nachhaltig) abgeholzt und dann mehrere

Jahre lang landwirthschastlich benutzt, bis sie, wenn sie für
diese Nutzung aufgegeben sind, wieder mit Birkensamen an-
fliegen und wieder Birkcnwäldchcn bilden, die nochmal nach

20 bis 25 Jahren kahl abgehauen werden.

Im Oberland werden alle auf schlechten Halden und
Weiden stehende Eschen, Ulmen, Linden, Ahorne, Eichen w.
alle Jahre als Schncitelbäume auf Blättcrfuttcr und ab-

wechselnd auch auf Brennholz und zugleich auf Blätterfutter
benutzt. Was hier mit einzelnen Bäumen geschieht, könnte

auch mit ganzen aus diesen Holzarten bestehenden Waldbe-
ständen geschehen.

Es ist klar, daß in diesen Beispielen der unzinsbare
Vorrath von stehendem Holze nicht in so bedeutenden An-
schlag kommen kann, daß dadurch die Waldrente so sehr

erniedrigt werden könnte, wie hier angenommen worden isU

.4ck H. 3 und 4. „Das Kapital an stehendem
Holz, das keine Zinse trägt, muß immer nach-

theilig oder niederdrückend auf die Waldrente
wirken. Je größer die Borräthe von stehendem
Holze sind, desto kleiner ist die Waldrente; sie
wird nur größer, wenn die Vorräthe stehenden
Holzes zu sehr angegriffen werden, sie wird nur
dann so groß als die Rente von urbarem Land,
wenn dieses stehende Holzkapital erschöpft, d. h.
der Wald zerstört wird :c."

Schon oben ist gesagt, daß nicht jede Waldwirthschaft
dieser Vorräthe an stehendem Holz in gleichem Maße bedarf,
und es fallen auch zum Theil die Folgerungen aus diesem

Satze dahin, der nur mit Einschränkung wird zugegeben
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werden können. Ich muß freilich einen Baumstamm fällen,
wenn ich sein Holz benutzen will, aber durch dieses Fällen
wird das Leben dieses Baumes nicht immer zerstört, noch

wird ein Wald immer zerstört, wenn er auch ganz nieder-

gehauen wird, da ja der Baum, je nach seinem Alter und
nach seiner Art, wieder aus dem Stock und den Wurzeln
ausschlagen und nach wenigen Jahren wieder Holz zum
Brennen und Blätter als Viehfuttcr, folglich eine Wald-
rente abtragen wird. Der Wald, wenn er auch ganz kahl

abgetrieben würde, kann in der Fällung so behandelt worden

sein, daß der Boden nach dem Schlag der alten Bäume

ganz wieder mit jungem Holz besetzt ist, und dieser junge
Wald wird mir entweder durch Holz oder durch Blätter,
oder Rinde, wie der Eichenrindewald, wieder in wenigen

Jahren eine Rente abtragen können, und zwar eine reich-

lichcre Rente, als schlechtes, urbares, landwirth-
schaftlich benutztes Land nicht abtragen kann; alles
kömmt dabei auf die Industrie des WaldbesitzerS oder Ver-
Walters, auf seine Kenntnisse, auf die Freiheit des Wald-
baucs, auf die bestehenden Holzpreisc, auf Lage und Boden-

gute des Waldes an, und so wenig ich überhaupt sagen

kann: ein Getreidefeld wird in jeder Lage, auf jedem Boden,
in den Händen jedes Bauern, bei jedem Stand der Getreide-

preise und unter allen Umständen, unter denen sich eine

Gegend befinden mag, eine bestimmte in Zahlen ausgedrückte
Rente tragen, eben so wenig kann ich behaupten, jeder Wald-
boden werde unter allen, eben für das urbare Land ange-
nommenen Umständen eine bestimmte oder immer eine geringere
Rente abtragen, als das urbare Land, und so wenig jedes

Feld für jede Getrcidart und jede Bestellung taugt und bei

jeder gleiche Renten trägt, ebenso wenig kann angenommen
werden, daß jeder Waldbodcn eine gleich geringe Rente

trägt, er mag nun mit einer oder der andern Holzart be-

standen sein, so oder anders bewirthschaftet und benutzt
werden.

Es ist bei diesem Paragraphen des Memorials wie es
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scheint blos der Hochwaldbetrieb im Auge behalten worden,
bei dem in der That der größte Theil des Waldes als stehen-

des Kapital übergeholten werden muß, aber dennoch, was
in dem Memorial ganz übersehen worden ist, in Erwartung
des Holzhaucs, eine vorlheilhaftc Rente durch Benutzung
der Viehweide, der Baumfrüchte und der Streue abtragen
kann. Je länger der Umtricb gewählt wird, das heißt: je
älter man den Waldtheil werden läßt, der zur jährlichen
Benutzung kömmt, desto kleiner wird in vielen Fällen die

Gcldrentc durch den Holzcrtrag sein. Je kürzer ich aber in
Einführung der Schlagholzwirthschaft den Umtricb wähle,
desto eher werde ich eine Geldrcnte erhalten, und zwar eine

um so höhere, je mehr ich es verstehe, durch eine dahin
zielende Bewirthschaftung des Waldes demselben nicht nur
Holz, sondern noch andere der Landwirthschaft und den

Gewerben des Landes nöthige Produkte abzugewinnen. Je
weniger der Boden auf dem ich Wald anziehe, oder dessen

Lage zum Korn-vder Wiesenbau oder zur Weide taugt,
desto sicherer trägt er mir, nicht etwa eine kleinere oder

gleiche, sondern eine viel höhere Rente ab, als keine
landwirthschaftliche Benutzung dieses Bodens,
in dieser Lage mir gewähren könnte. Ehe darüber ent-
schieden werden kann, ob der Waldboden eine kleinere Geld-
rente abtrage als urbar gemachter Boden, muß voraus
bestimmt werden, auf welchem Boden, in welcher
Lage, unter welchen auf Holzprcise und Waldprodukte
wirkenden Umständen dieser Wald wachse, dessen Rente
mit der landwirtschaftlichen Rente verglichen werden soll.
Es kann selten die Rede sein, auf fruchtbarem Korn- oder

Wiescnbodcn, oder auf fetten Weiden Waldbäume zu pflanzen
oder zu säen, folglich kann nie die landwirthschaftliche Rente
eines solchen Bodens mit der Rente verglichen werden, die

der Waldboden trägt, wenn dieser Waldbodcn nicht so frucht-
bar und so gut gelegen ist, daß er eben so vollkommene

Korn- und Heuernten geben könnte, wie jener gute urbare
Boden. Es kann sehr schöner Wald da wachsen, wo kein
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Korn ohne großen Verlust gebaut und wo nicht einmal das
Land zu guter Weide benutzt werden könnte, und in diesem

Falle kann man sagen: der Wald gebe viel höhere Renten
als das Kornland, oder der Waldbau größere als der Ge-
trcidebau.

H. 5. „Der Wald kann unter dem Ge-
sichtspunkt der Geldrente nie so viel abtragen,
als urbares Land; der Waldbau also nie Gegen-
stand der Privatindustrie sein:c."

Ich glaube, die vorigen Erörterungen zeigen wenigstens,
daß viele Ausnahmen von einer solchen Regel bestehen, und
daß irrige Folgerungen daraus abgezogen worden sind. Ich
erlaube mir, diese Behauptung noch näher zu beleuchten:

Die Waldungen gewähren nicht nur Holz, sie gewähren
noch:

». Weide und Grasnutzung ;

b. Streue und Düngungsmittel;
c. Fütterungsmittel und Früchte;
c>. Rinde zur Lohe :c. ;

und je mehr die Wälder der Landwirthschaft und den Ge-
werben solche Nutzungen gewähren, je weniger zugleich die

Holzproduktion darunter leidet, desto mehr wird die Wald-
rente sich der Landrente nähern, und je weniger zugleich

der Boden und die Lage des Waldes für landwirthschaftlichc

Benutzung günstig ist, desto eher wirv es in der Regel der

Vortheil des Privatbesitzers sein, einen solchen Boden in
solcher Lage mit Walvbäumen in Bestand zu setzen.

Ich sehe nun in dem ganzen Memorial keine Spur,
daß bei Bestimmung der Waldrcnte einige Rücksicht auf jene

so wichtigen neben der Holzproduktion erfolgenden Nutzungen
der Wälder genommen worden sei; welche Nutzungen theils
wirklich in der Schweiz und besonders im Hochgebirge

unseres Kantons bestehen, theils noch künstig allgemeiner
gesucht und erhalten werden könnten. Ohne Zweifel sind

diese von den Forstwirthen sogenannten Nebennutzungen deß-






















